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Firmenbuch

PSI-Weiterverwender
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 Register hat oft anderen Hintergrund

 Kein direkter Kommunikationskanal

Beispiel: Hochwertige Datensätze (HVDS)



Hunderttausende 
Betroffene !



Beispiel Firmenbuch:

• Hoher Aufwand, hohe Kosten

• Oft keine  Kontaktinformationen

• Personenbezogene Daten oft nicht strukturiert
(z.B. aus Lageberichten, Unterschriften, etc.)
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•

 Geeignete Schutzmaßnahme?

 Leitlinien des Europäischen Datenschutzausschusses (WP 260):

 z.B. öffentliche Information der Betroffenen
(z.B. Website, Zeitung oder „auf Plakaten in den Geschäftsräumen“)

Allgemeine Grundrechtsabwägung im Einzelfall



•

 Durch OD & PSI-RL !

 Leitlinien des Europäischen Datenschutzausschusses (WP 260):

 „Erlangung oder Offenlegung durch Rechtsvorschriften der Union oder der 
Mitgliedstaaten, denen der Verantwortliche unterliegt und die geeignete Maßnahmen 
zum Schutz der berechtigten Interessen der betroffenen Person vorsehen, […]“



•

 Durch OD & PSI-RL !

 Leitlinien des Europäischen Datenschutzausschusses (WP 260):

 „Erlangung oder Offenlegung durch Rechtsvorschriften, der Union oder der 
Mitgliedstaaten, denen der Verantwortliche unterliegt und die geeignete Maßnahmen 
zum Schutz der berechtigten Interessen der betroffenen Person vorsehen, […]“

„Datenschutz-Folgenabschätzung gem. Art 35 DSGVO“
vornehmen gemäß OD & PSI-RL

DSB: Empfehlung zusätzlicher Maßnahmen: Grundrechtsabwägung
( Art 5? „Verarbeitung nach Treu und Glauben“, „Transparenz“)





Informationsdefizit = Empfänger der personenbezogenen Daten

 Schutzbedürfnis

 Bereitstellung der Information zu Empfängern auf Website:
 Name

 Zwecke

 Speicherdauer

 etc.

Geeignete Schutzmaßnahme für lit b und lit c):



Informationsdefizit = Empfänger der personenbezogenen Daten

 Schutzbedürfnis

 Bereitstellung der Information zu Empfängern auf Website:
 Name

 Zwecke

 Speicherdauer

 etc.

Geeignete Schutzmaßnahme für lit b und lit c):

Art 14-Informationen



https://iwg-empfaenger.atListe der Verwender 
von PSI-Daten

Art 14-Informationen
Gemeinsame Branchenlösung
ist noch stärker bei 
Grundrechtsabwägung:

• mehr Kommunikation
• mehr Publizität
• mehr Kooperationen

(BKA, WKO, etc.)

https://iwg-empfaenger.at



4. Zweck bei Grundrechtsabwägung berücksichtigen

3. Zu beiden Ausnahmen zusätzliche Maßnahmen treffen
(insb. Veröffentlichung auf Website) 

1. Anwendbarkeit von Ausnahmen konkret dokumentieren

2. Wenn möglich, stets auf beide Ausnahmen stützen
 Empfehlung der DSB!



Datenbank

Datenschutzbehörde:
• „Geringerer Grundrechtseingriff bei z.B. reinen KYC-Zwecken“ 
• „Höherer Grundrechtseingriff bei  z.B. Bonitätsauskünften“

 Keine Anwendbarkeit von Ausnahmen gemäß Art 14 ?

Betroffene
bzgl. 

„Know your
customer“

Betroffene
bzgl. 

Bonitäten

Ausnahmen:
Art 14 (5) lit c und b

Unmittelbare Information 
der Betroffenen?





Max Schrems, Vorsitzender von noyb, u.a. über das Firmenbuch:

„Natürlich sind diese Register eigentlich nicht dafür vorgesehen, die 
Gelüste von Datenhändlern zu befriedigen, sondern um 
Berechtigungen, Eigentum und Vertretungsbefugnisse 
nachzuweisen.“

“Öffentliche Register werden hier als Adressbuch genutzt, nicht zum 
eigentlichen Zweck, wirtschaftliche oder rechtliche Nachweise zu 
erbringen.“



§ 1 Firmenbuchgesetz:
„Das Firmenbuch dient der Verzeichnung und 
Offenlegung von Tatsachen, die nach diesem 
Bundesgesetz oder nach sonstigen gesetzlichen 
Vorschriften einzutragen sind.“

Allgemein pauschal: 
„Offenlegung von Tatsachen“

Einschränkungen des Zwecks?

§ 34 Abs. 2 Firmenbuchgesetz:
IWG: „[…] die Lizenz darf in Ansehung 
personenbezogener Daten nur eine 
Verwendung im Zusammenhang mit den 
Zwecken des Firmenbuchs erlauben.“



EU-Rechtsgrundlage: Compay Law Directive (EU) 2017/1132:

 Zwecke explizit und implizit (Auszug aus Erwägungsgründen): 

 Transparenz („Öffentliches Interesse an einer Offenlegung“)

 Schutz Dritter („Schutz der Personen, die […] mit einer 
Gesellschaft in Beziehung treten“)

 Gläubigerschutz (insbesondere bei Kapitalgesellschaften, 
z.B. bei „Herabsetzungen des Stammkapitals“)

 Rechtssicherheit

 Wettbewerbsfähigkeit (Zweck der internationale 
Registervernetzung)

 Keine konkrete Zweckdefinition nationaler Register („Amtsblätter“)

noyb:
Zweck = „Wirtschaftliche 
oder rechtliche Nachweise 
zu erbringen.“



EU-Rechtsgrundlage: Compay Law Directive (EU) 2017/1132:

Umfassende und vielseitige 
Zwecke laut EU-Richtlinie

 Unmittelbar maßgeblich für IWG-Lizenz (§ 34 Abs. 2 FBG)

 Relevant auch für Informationspflicht und Rechtsgrundlage nach 
DSGVO über Datenschutz-Folgenabschätzung gemäß OD & PSI-RL




